
WEG - Videoüberwachung der Tiefgarage unzulässig 
 
Auch wenn es mehrfach zu Diebstählen und Sachbeschädigungen in der Tiefgarage 
gekommen ist, die vermutlich von unbefugten Eindringlichen begangen worden sind, dürfen 
die Wohnungseigentümer keine Videoüberwachung der Tiefgarage beschließen, da die 
Videoüberwachung der Tiefgarage eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Persönlichkeitsrechte darstellt. Für eine Abschreckung reicht es vielmehr, Warnschilder und 
Kameraattrappen aufzustellen. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen 
Die Kammer bleibt bei ihrer im Hinweis vom 18.10.2011 geäußerten Auffassung, 
dass die mit dem angefochtenen Beschluss genehmigte Kameraüberwachung 
und Videoaufzeichnung einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Kläger darstellt, der auch nicht durch überwiegende Belange 
der Beklagten gerechtfertigt ist. 
 
Die Beeinträchtigung der Kläger beruht dabei nicht auf einer subjektiven Überempfindlichkeit, 
sondern lässt sich aufgrund des unstreitig vorliegenden Sachverhalts durchaus 
nachvollziehen. Denn die Kläger müssen jedes Mal, wenn sie die Tiefgarage betreten oder 
verlassen bzw. in diese ein- und ausfahren, davon ausgehen, dass sie gefilmt werden, wobei 
jede ihrer Bewegungen festgehalten wird, ebenso wie die Uhrzeit, zu der sie sich in der 
Tiefgarage aufhalten, welche Kleidung sie tragen und mit welchen Personen sie dort 
gegebenenfalls ein- und ausgehen. Sie können sich daher in der Tiefgarage nicht mehr frei 
und ungezwungen bewegen. Dies stellt aber eine schwerwiegende Beeinträchtigung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar (vgl. BGH, Urteil vom 25.4.1995, Az: VI ZR 
272/94, juris Rn 19). Daran ändert es auch nichts, dass nach dem Willen der Eigentümer 
eine Einsicht in die Videoaufzeichnungen nur im Falle einer Schadensmeldung erfolgen soll. 
Denn die Kläger können im Vorhinein nicht wissen und haben keinen Einfluss darauf, wann 
eine solche Schadensmeldung erfolgt. Darüber hinaus können sie nicht kontrollieren, ob die 
Vorgaben für eine Einsichtnahme in die Videoaufzeichnungen eingehalten werden. Für die 
Frage, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der 
Kläger vorliegt, kann es auch nicht darauf ankommen, ob sich noch weitere Eigentümer 
beeinträchtigt fühlen und Einwände gegen die Installation der Videoüberwachung erhoben 
haben. Dies gilt umso mehr, als die Kläger durch die Maßnahme besonders betroffen sind, 
da sich ihr Tiefgaragenstellplatz unstreitig im Aufnahmebereich einer der Kameras befindet. 
 
Die Installation der Videoüberwachung wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass es in der 
Vergangenheit zu Autoaufbrüchen und Diebstählen von gelagerten Gegenständen in der 
Tiefgarage gekommen ist. Insoweit überwiegt bei der Abwägung der betroffenen Rechtsgüter 
der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Kläger gegenüber dem Interesse der 
Beklagten am Schutz ihres Eigentums. Soweit die Beklagten ausführen, wegen der hohen 
Frequentierung und der Vielzahl der Personen, die die Tiefgarage benutzen würden, sei ein 
effektiver Schutz des Tiefgaragenbereichs nur mittels einer Kameraüberwachung 
gewährleistet, ist darauf hinzuweisen, dass gerade eine hohe Anzahl verschiedener 
Benutzer der Tiefgarage und die hierdurch gegebene Anonymität gegen die Effektivität der 
Maßnahme sprechen könnte. Wenn nämlich die Tat selbst nicht durch die Kamera 
aufgezeichnet wurde, wird es kaum möglich sein, bei der Vielzahl der Garagennutzer, die ja 
auch Familienangehörige und Besucher haben, den Täter zu identifizieren oder einer Person 
die Tat nachzuweisen. Für eine Abschreckung bedarf es darüber hinaus keiner 
Videoaufzeichnung, weil hierfür das Anbringen von Hinweisschildern auf eine 
Videoüberwachung und die Installation von Kameraatrappen ausreichen würde. Soweit die 
Beklagten im Schriftsatz vom 8.11.2011 erstmals einwenden, es bestehe auch die Gefahr 
körperlicher Übergriffe auf Mitglieder der WEG durch unbefugte Benutzer der Tiefgarage, 
zumal es in der Nähe der Wohnanlage in jüngster Vergangenheit zu einer Vergewaltigung 
gekommen sei und bereits zweimal Mitbewohner Einbrechern direkt gegenüber gestanden 
hätten, ist dieser Vortrag verspätet und gemäß §§ 530, 296 I, IV ZPO zurückzuweisen. 



Zudem gelten die vorherigen Ausführungen, wonach eine Abschreckung von Tätern ebenso 
durch Warnhinweise und Installation von Kameraatrappen erfolgen könnte. Schließlich ist es 
in der Vergangenheit offensichtlich tatsächlich niemals zu körperlichen Übergriffen in der 
Tiefgarage gekommen. 
 
Die streitgegenständliche Videoüberwachung wird entgegen der Ansicht der Beklagten nicht 
durch § 28 BDSG erlaubt. In Betracht käme hier allenfalls eine Erlaubnis nach § 28 I Nr. 2 
BDSG. Allerdings ist nach dieser Vorschrift eine Erhebung, Speicherung, Veränderung oder 
Übermittlung personenbezogener Daten nur zulässig, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Genau letzteres ist aber der Fall, wie zuvor sowie in 
dem Hinweis vom 18.10.2011 dargelegt wurde. Überdies dürfen Daten gemäß § 28 BDSG 
grundsätzlich nicht gespeichert werden, wenn, wie hier, der Betroffene dem widerspricht (vgl. 
Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetzte, 185. Ergänzungslieferung 2011, Rn 9 zu § 28 
BDSG). 
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